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L74004 Fremdenverkehr Tourismus Oberösterreich

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

TourismusG BeitragsgruppenO OÖ 1991;

TourismusG BeitragsgruppenO OÖ 1992;

TourismusG OÖ 1990 §1 Z5;

TourismusG OÖ 1990 §33 Abs2;

UStG 1972 §2 Abs1;

Rechtssatz

In § 1 Z 5 OÖ TourismusG 1990 wird nicht auf den einheitlichen Unternehmensbegri  des UStG 1972 verwiesen,

sondern auf den dort verwendeten Begri  der gewerblichen oder beru ichen Tätigkeit. Nach § 33 Abs 2 OÖ

TourismusG 1990 ist dann, wenn mehrere derartige Tätigkeiten, die die Beitragsp icht begründen, ausgeübt werden,

für jede dieser Tätigkeiten ein Interessentenbeitrag zu entrichten. Das Gesetz geht daher davon aus, dass innerhalb

der die Umsatzsteuerp icht auslösenden Unternehmenstätigkeit einer Person mehrere Teiltätigkeiten iSd § 1 Z 5 OÖ

TourismusG 1990 iVm der Legalde nition des § 2 Abs 1 UStG 1972, was unter einer gewerblichen oder beru ichen

Tätigkeit zu verstehen ist, ausgeübt werden können, für die je ein Interessentenbeitrag zu entrichten ist. Dafür, welche

Tätigkeiten (Teiltätigkeiten) eines Tourismusinteressenten iSd § 1 Z 5 OÖ TourismusG 1990 als eigene Berufsgruppe

anzusehen sind - die BeitragsgruppenO spricht im Klammerzitat neben "Berufsgruppe" von "Wirtschaftstätigkeit" -, ist

in erster Linie die Begri sbildung der BeitragsgruppenO maßgebend. Zur Auslegung dieser Begri e werden auch die

aus den einzelnen Berufsgesetzen (etwa aus dem Berechtigungsumfang) ableitbaren Berufsbilder, in Ermangelung

solcher rechtlicher Regelungen die Verkehrsau assung der betro enen Berufskreise maßgebend sein. (Hier: Es ist der

Beh bei der bescheidmäßigen Vollziehung des Gesetzes kein Fehler anzulasten, wenn sie die vom Abgabep ichtigen,

einem hausapothekenführenden praktischen Arzt, unter der Berufsbezeichnung "Hausapotheke" selbst erklärten

Umsätze der Position 746 der BeitragsgruppenO und die von ihm unter "Praktischer Arzt" erklärten Umsätze der

Position 961.1. der BeitragsgruppenO zugeordnet hat).
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